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OFFENLAGE 
 

Der Bebauungsplan „Saline – 4. Änderung“ ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches die rechtsverbindlichen 
Bebauungspläne „Saline“ Beb. Plan Nr. Rw 179/81 vom 19.03.1982, „Saline – 1. Änderung“ Beb. Plan Nr. Rw 
201-4/85 vom 12.08.1988, „Saline – 2. Änderung“ Beb. Plan Nr. Rw 245/96 vom 15.11.1997 und „Saline – 3. 
Änderung“ Beb. Plan Nr. Rw 289/07 vom 11.02.2009 in all ihren Festsetzungen. 
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1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Rw 327/18 

 

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 
581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

 

 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1.1.1 Gewerbegebiet § 8 BauNVO 

 

Im Gewerbegebiet GE sind die gemäß § 8 (1) und (2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen, 
Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten (siehe Sortimentsliste im 
Anhang), Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Lagerplätze und 
Lagerhäuser gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO nicht zulässig. 

Im Gewerbegebiet GE sind die gemäß § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vergnügungsstätten gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Gemäß § 1 (4), (5) und (9) BauNVO sind in dem Gewerbegebiet GE Betriebe, Anlagen und 
Einrichtungen nur zulässig, wenn die nachfolgend festgesetzten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt 
werden. Grundlage der Festsetzung ist die Abstandsliste 2007 (siehe Abstandsliste im Anhang). 

Im Gewerbegebiet GE sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis einschließlich VI (1.500 
m- bis 200 m-Klasse, lfd. Nrn. 1-199) der dieser Festsetzung zugrunde liegenden Abstandsliste (siehe 
Anhang) sowie Anlagen und Betriebe mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. 

 §§ 16 – 21 BauNVO 

1.2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl § 18 bis § 20 BauNVO 

  

Maßgebend sind die im zeichnerischen Teil getroffenen Festsetzungen mit Obergrenzen  

- der Grundflächenzahl (GRZ) und 
- der Geschossflächenzahl (GFZ). 
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1.2.2 Höhe der baulichen Anlagen § 16 BauNVO 

 

Die maximale Gebäudehöhe (GH) wird im Gewerbegebiet durch Einschrieb im zeichnerischen Teil 
festgesetzt. Diese wird zwischen der Oberkante der zugehörigen Erschließungsstraße 
(Fahrbahnmitte) und der oberen Dachbegrenzungskante an der Mitte des Gebäudes gemessen. 

Anlagen die der solaren Energiegewinnung dienen und technisch bedingte Dachaufbauten (z.B. 
Anlagen für Lüftung, Klima, Technikbrücken) dürfen die maximale Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m 
überschreiten. 

1.3 Nebenanlagen 

 

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. 

§§ 14 und 15 BauNVO 

 

Im Gewerbegebiet GE sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) zulässig. Nebenanlagen, die hochbaulich nicht in 
Erscheinung treten, mit weniger als 35 m² Grundfläche, sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, sie müssen einen Abstand von 2,5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche 
einhalten.  

1.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

 

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. 

§§ 22 und 23 BauNVO 

 

Festsetzungen über die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche ergeben sich aus dem 
zeichnerischen Teil. Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Als abweichende Bauweise 
gelten die Bestimmungen der offenen Bauweise (Gebäude mit seitlichem Grenzabstand), wobei auch 
Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

 

1.5 Garagen, Stellplätze und Zufahrten 

 

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. 

§ 23 BauNVO 

 

Im Gewerbegebiet sind offene Pkw-Stellplätze sowie Fahrradstellplätze und ihre Zufahrten auch 
außerhalb der überbaubaren Fläche (Baufenster) zulässig. Sie müssen zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einen Abstand von mindestens 0,50 m einhalten. 

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) zulässig. 
Als Carport gelten überdachte Stellplätze, die mindestens an 2 Seiten unverschließbare Öffnungen 
aufweisen. 

1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

1.6.1 Wege- und Stellplatzflächen 

Wege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster 
mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) 
auszuführen. Dies gilt für befestigte Flächen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und 
kein Lagern von oder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 
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1.6.2 Dacheindeckungen 

Kupfer-, zink-, titanzink- und bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass eine Kontamination des Bodens 
durch Metallionen ausgeschlossen ist. 

1.6.3 Beleuchtung 

Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbeleuchtung zur 
Minderung der Fernwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-Niederdrucklampen, LED-Leuchten). Die 
Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende 
Fläche erfolgt (streulichtarm). 
 

1.7 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

 

§ 9 (1) Nrn. 25a und 25b BauGB 

Pro angefangener 1.000 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter, heimischer und 
hochstämmiger Laubbaum (1. oder 2. Ordnung) und zwei standortheimische Sträucher, gemäß 
Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Pkw-Stellplätze sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste im Anhang) zu überstellen, mindestens 1 Baum 
je 10 Stellplätze. Pro Baum ist ein Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei 
durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Diese Bäume können auf das allgemeine Pflanzgebot für 
Grundstücksflächen unter Ziffer 1.7.1 angerechnet werden. 

Die Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Baufertigstellung (Schlussabnahme) durchzuführen. 
Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang oder Fällung durch 
Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten 
enthält die beigefügte Pflanzliste. 
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2 Örtliche Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan Rw 327/18 

 

Rechtsgrundlagen:  

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 
581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

 

§ 74 (1) Nr. 1-3, 5 LBO 

2.1.1 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung und Fassadengestaltung  

Im Gewerbegebiet sind Dächer mit einer Dachneigung von 0°-20° zulässig. 

Dächer der Hauptgebäude sind in braunen oder grauen Farben einzudecken oder extensiv zu 
begrünen. Glänzende und spiegelnde Materialien sowie Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen 
sind für die Dacheindeckung nicht zulässig. 

Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind zulässig. Sie sind aus blendfreiem Material 
herzustellen. 

2.1.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen, bezogen auf die nächstgelegene 
Fahrbahn- bzw. Gehwegoberkante, eine Höhe von 1,80 m nicht überschreiten. Sockel und Mauern 
sind bis zu 0,5 m zulässig. 

Die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedungen ist nicht zugelassen. 

Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit einer Heckenhinterpflanzung zulässig. Einfriedungen aus 
Blech, Kunststoff, Glasbausteinen und Beton sind nicht zugelassen. 

2.1.3 Werbeanlagen 

Im Plangebiet sind Werbeanlagen an Gebäuden bis zu einer Größe von jeweils max. 10 m² zulässig. 
In der Summe dürfen sie 30% der dazugehörigen Fassadenfläche nicht überschreiten. Werbeanlagen 
an Gebäuden dürfen die Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

Werbefahnen und Pylonen dürfen nicht höher als 10,0 m sein. Sie müssen einen Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche von mindestens 0,5 m einhalten. 

Pylonen sind zulässig bis zu einer Größe der Werbefläche von 10 m². Gemeinschaftliche 
Werbeanlagen (Pylonen) dürfen eine Größe von 15 m² Werbefläche nicht überschreiten. 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen für Fremdwerbung sind 
unzulässig. 

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, drehbare Werbeträger und solche mit 
wechselnden Motiven sowie Laserwerbung, Skybeamer u. ä. sind unzulässig. 

2.1.4 Versorgungsleitungen 

Versorgungsleitungen (z.B. Niederspannung) sind im Plangebiet unterirdisch zu führen. 

2.1.5 Gestaltung unbebauter Flächen 

Die unbebauten Flächen sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 
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2.1.6 Müllbehälterstandorte 

Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft gegenüber dem 
Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung 
zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze 
(Hecken) handelt - zu begrünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 
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3 Hinweise 

3.1 Abwasser 

Hinsichtlich einer geordneten Abwasserableitung wird auf die Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 01.01.2014 zuletzt geändert durch Satzung vom 
01.01.2015 verwiesen. 

3.2 Denkmalschutz  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde 
(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gern. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. 

3.3 Bodenschutz 

Die folgenden Bestimmungen sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner Funktion zu 
sichern. Gesetzliche Grundlage ist das Landes-Bodenschutz und Altlastengesetz Baden-Württemberg 
vom 14.12.2004 zuletzt geändert am 17.12.2009. Nach § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie nach § 1a 
Abs. 2 BauGB ist insbesondere bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang 
mit dem Boden zu achten. 

3.3.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die 
Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von 
Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier 
Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und 
Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Massenausgleichs, der 
Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern 
ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu 
verwenden. 
Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial  
(Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Bodenbelastungen bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren 
Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.3.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch genommenen 
Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, 
Bodenverbesserungen oder wiederverwertbar auf geeigneten Flächen in Mieten zwischenzulagern). 
Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung von Oberboden im Plangebiet bzw. in möglichst 
unmittelbarer Umgebung. Lagerung von Oberboden in Mieten von höchstens zwei Meter Höhe (bei 
Lagerung länger als einem Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung einzusäen. Die DIN 18915 
ist anzuwenden. 
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Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflockerung bis an 
wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender Wurzelraum für die geplante 
Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist. 
Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

3.3.3 Altlasten 

Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlicher 
Bodenveränderung im Zuge der geplanten Bebauung sind der Unteren Bodenschutz- und 
Altlastenbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

3.4 Zeitpunkt von Baum- und Gehölzrodungen 

Um Beeinträchtigungen von wildlebenden Tierarten (insbesondere Vögel) zu vermeiden, sind Bäume 
und sonstige Gehölze nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September zu roden. 

3.5 Dränungen 

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder 
Grund- bzw. Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Grund- und 
Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt Rottweil als untere Wasserbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. 

3.6 Dachbegrünung 

Es wird empfohlen, Flachdächer von neu zu errichtenden Gebäuden oder Gebäudeteilen mit max. 5° 
Dachneigung intensiv oder extensiv zu begrünen. Der Mindestaufbau der Substratschicht der 
Dachbegrünung beträgt 10 cm. Zur Bepflanzung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und 
Halbtrockenrasen (z. B. Saatmischung der Firma Syringa: M10 – extensive Dachbegrünung oder der 
Fa. Rieger-Hofmann: Nr. 16 Dachbegrünung-Extensiv oder Nr. 17 Dachbegrünung-Halbschatten). 
Ansaatstärke: ca. 2 g/m². Beachtung der FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen. Eine Kombination mit 
Photovoltaik ist möglich. 

3.7 Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung ist entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW in Abhängigkeit der 
Nutzung (FwG § 3, LBOAVO § 2 Abs. 5) hier 96 m³/h über die Dauer von zwei Stunden zu 
gewährleisten. Die Abstände der Hydranten sind nach den Angaben der Arbeitsblätter W 331 und W 
400 des DVGW festzulegen. 
Zufahrten und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach VwV - Feuerwehrflächen 
(LBOAVO § 2 (1-4)) zu berücksichtigen. 
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Ausgefertigt, den __.__.____ 

 

 
Dr. Christian Ruf  
Bürgermeister Der Planverfasser 
 

 

 

Erlangen der Rechtskraft: 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan 
„Saline – 4. Änderung“ am __.__.____ – in Kraft. 
 
 
Rottweil, den __.__.____ 
 
 
 
Dr. Christian Ruf 
Bürgermeister 
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Pflanzliste 

Begrünung der Stellplätze 
Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm 
Acer campestre ’Elsrijk’ Feld-Ahorn ’Elsrijk’  
Carpinus betulus Hainbuche  
Corylus colurna Baumhasel  
Ginko biloba  Ginko  
Prunus avium ’Plena’ Gefülltblühende Vogel-Kirsche  
Quercus robur  Stiel-Eiche  
Sorbus intermedia ’Brouwers’ Schwedische Mehlbeere  
Tilia cordata ’Rancho’ Winter-Linde ’Rancho’  

Begrünung der unbebauten Grundstücksflächen 
Bäume (Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm oder Solitär mind. 3xv) 

Acer campestre Feld-Ahorn  
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn  
Prunus avium Vogel-Kirsche  
Sorbus aria Mehlbeere  
Sorbus aucuparia  Vogelbeere  
Quercus petraea  Trauben-Eiche  
Quercus robur  Stiel-Eiche  
Tilia platyphyllos Sommer-Linde  

Sträucher 

Cornus sangiunea Roter Hartriegel  
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel  
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn  
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen  
Ligustrum vulgare Liguster  
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  
Prunus padus Gewöhnliche Traubenkirsche  
Prunus spinosa Schlehe  
Rosa canina Echte Hunds-Rose  
Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
Viburnum lantana Wolliger Schneeball  

Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung 

Deutzia gracilis Maiblumenstrauch  
Euonymus fortunei ’Coloratus’ Kletter-Spindelstrauch  
Hedera helix Efeu  
Lonicera pileata Heckenkirsche  
Rosa div. Bodendecker-Rose (diverse Sorten)  
Spiraea japonica Japanische Spiere  

Einfriedungen  

Für Heckenpflanzungen im Bereich von Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind ausschließlich gut 
schnittverträgliche und Sträucher mit geringem Wuchs geeignet.  
Deutzia gracilis Maiblumenstrauch  
Euonymus fortunei ’Vegetus’ Kletterspindel  
Lonicera nitida ’Maigrün’ Immergrüne Strauch-Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare Liguster  
Ribes alpinum ’Schmidt’ Alpen-Johannisbeere  
Spiraea japonica Japanische Spiere  

Für Heckenpflanzungen, die nicht entlang öffentlicher Verkehrsflächen vorgesehen sind, sind geeignet: 
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Carpinus betulus Hainbuche  
Ligustrum vulgare Liguster  

Begrünung von Nebenflächen wie Mülltonnen / Abfall- / Lagerplätze 
Clematis-Hybriden Waldrebe (in Sorten)  
Clematis montana Berg-Waldrebe  
Hedera helix Efeu (selbsthaftend)  
Lonicera caprifolium Jelängerjelieber  
Lonicera tellmannaina Gold-Geißblatt  
Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’ Wilder Wein (selbsthaftend) 
Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’ Wilder Wein (selbsthaftend) 
Rosa sp.(kletternde Arten) Kletterrose  
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Abstandsliste 

Abstandsliste 2007 
Anlage 1 zum RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (NRW) 
vom 06.06.2007: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutende Abstände (Abstandserlass) 
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Liste der nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten bzw. nicht zentrenrelevanten Sortimente in der 
Stadt Rottweil 

Quelle: Lein J., Gillwald F., Kunst J.: „Stadt Rottweil. Einzelhandelskonzept“, 19.02.2014, S. 118 - 121  
 

CIMA-Warengruppe Sortimente Nahversorgungsrelevant 

Lebensmittel- und Reformwaren Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren x 

Gesundheits- und 
Körperpflege 

Apotheken x 

Drogerieartikel x 

kosmetische Erzeugnisse u. Körperpflegemittel x 

restlicher kurzfristiger Bedarf 
Unterhaltungszeitschriften und Zeitungen x 

Blumen und Pflanzen x 
 

CIMA-Warengruppe Sortimente 
Zentren-
relevant 

Nicht 
zentren- 
relevant 

Gesundheits- und 
Körperpflege 

medizinische u. orthopädische Artikel 
x  

Bekleidung, Wäsche Bekleidung x  

Schuhe, Lederwaren Schuhe und Lederwaren x  

Uhren, Schmuck, 
Optik 

Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck x  

Augenoptiker x  

Bücher, 
Schreibwaren 

Bücher und Fachzeitschriften x  

Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel  x  

Elektrowaren 

Elektrische Haushaltsgeräte u. elektrotechnische Erzeugnisse 
(außer Elektrogroßgeräte) 

x  

Elektrische Haushaltsgeräte u. elektrotechnische Erzeugnisse 
(nur Elektrogroßgeräte) 

 x 

Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör x  

Foto- u. optische Erzeugnisse x  

Computer, Computerteile, periphere Einheiten und Software x  

Telekommunikationsendgeräte u. Mobiltelefone x  

Sportartikel 
Sport- und Campingartikel (ohne Großgeräte u. Campingmöbel) x  

Sport- und Campingartikel (nur Großgeräte und Campingmöbel)  x 

Spielwaren Spielwaren x  

Hobbybedarf 
Musikinstrumente u. Musikalien x  

Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör  x 

Geschenke, Glas, 
Porzellan, Keramik 

keramische Erzeugnisse und Glaswaren x  

Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, 
Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel 

x  

Möbel, Antiquitäten 
Wohnmöbel  x 

Antiquitäten und Gebrauchtwaren x  

Gardinen, 
Heimtextilien 

Textilien x  

Gardinen und Zubehör x  

Baumarktspezifische 
Sortimente 

Haushaltsgegenstände x  

Kraftwagenteile und -zubehör  x 

Beleuchtungsartikel x  

Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren, sofern nicht and. genannt  x 

Anstrichmittel  x 

Bau- und Heimwerkerbedarf  x 

Tapeten und Bodenbeläge/Auslegeware  x 

Teppiche  x 

Blumen, Pflanzen, Saatgut und Düngemittel  x 

Sonstiges 
zoologischer Bedarf und lebende Tiere    x 

Babybedarf x  

 


